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Maßnahmenplan für personelle Engpässe in ev. Kitas in der EKHN in RLP




Um eine gute pädagogische Betreuung der Kinder, sowie das Kindeswohl und die Aufsichtspflicht in unserer Kita zu gewährleisten, müssen in der Gestaltung des Dienstplanes /Arbeitsalltags auch die „schwierigen“ Zeiten Beachtung finden. (gemäß §21 Abs.6 KiTaG RLP)
Durch das Fehlen pädagogischer Fachkräfte durch u.a.:
· Krankheit
· Fortbildung
· Urlaub

ergeben sich Engpässe in der Kontinuität der Tagesabläufe.
Die Rituale, die den Kindern Sicherheit und Vertrauen geben, stehen in diesen Zeiten nur vermindert zu Verfügung. Das bedingt einige Konsequenzen, die in der päd. Arbeit mit den Kindern Auswirkungen haben.

Mögliche Maßnahmen, die ergriffen werden können/müssen:

· Minderung / Wegfall von Teilen des päd. Angebotes. (z.B.:
Projektgruppen, Ausflüge,…)
· Unterbrechung oder Verschiebung von geplanten Eingewöhnungen
· Aufnahmestopp bei freien Plätzen
· Aufbau von Mehrarbeitsstunden einiger Mitarbeitenden
· Mehrarbeitsstundenabbau im regulären Alltag ohne Personalengpass
· Urlaubssperre für neuen Urlaub in dieser Zeit des Personalengpasses
· Verschiebung von Dienstzeiten der Mitarbeitenden (Vor –und
Nachmittagszeiten z. B. der Teilzeitkräfte)
· Verschiebung von Pausen
· Verschiebung von geplantem Abbau von Mehrarbeitsstunden
· Wegfall von Vorbereitungs- und anteilig Leitungszeiten 
· Vertretungskräfte von außerhalb einsetzen
· Wegfall von gebuchten Fortbildungsveranstaltungen, auch wenn dem Träger 
dadurch Kosten entstehen
· Gruppenzusammenlegung
· Öffnungszeitreduzierung
· Notgruppe
· Schließung der Einrichtung


Begriffsklärungen und Empfehlungen

- Unterscheidung Aufsichtspflicht und Auftrag der Kindertageseinrichtungen.
  Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen
a) den für den Auftrag der Kindertageseinrichtung zur Erziehung und
    Bildung (vgl. §22 SGB VIII) erforderlichen Voraussetzungen,
b) der Sicherstellung des für das Kindeswohl erforderlichen1/7






Mindestpersonalschlüssels (vgl. §21 Abs. 3+4 KiTaG RLP)          
und
c) der Gewährleistung der Aufsichtspflicht (vgl. §832 BGB).

Diese werden geregelt durch
a) den vom zuständigen Jugendamt festgesetzten Personalschlüssel 
    (einrichtungsspezifischer Sollstellenplan (ESSP))
b) die Mindestpersonalbemessung nach §21 Abs. 4+6 KiTaG RLP und
c) die Regelungen des für die Gewährleistung der Aufsichtspflicht
    zuständigen rechtlichen Trägers für das von ihm hierfür eingesetzte 
    Personal (Ermessenssache des Trägers).

Für unser Haus gelten aufgrund der Konzeption folgende Regelungen:

· Außerhalb der Ferienzeit dürfen nur 3 -4 Personen in Urlaub oder auf Fortbildung gehen. Hierbei muss abgeklärt sein, welche 1 – 2 Personen auf Abruf zu erreichen sind.
· Zusatzkräfte zum Regelpersonalschlüssel nach dem KitaG RLP, sind nicht im Maßnahmenplan zu berücksichtigen. Sie können aber zur Aufrechterhaltung der Kita anteilig mit einbezogen werden.
· Bei vollen Kinderzahlen muss jeder Bereich bzw. jede pädagogische Gruppe über die gesamte Kernzeit besetzt sein, entsprechend des Regelpersonalschlüssels. In personellen Engpässen kann die Personalquote pro Betreuungsplatz als Orientierung genommen werden. 
· In jedem Fall müssen auch in betreuungsarmen Zeiten 2 Fachkräfte in der Einrichtung sein, gemäß §21 Abs.4. (Rechengrundlage: Anzahl der Plätze einer Platzkategorie (U2, Ü2, SchuKi) x Betreuungsumfang x Vollzeitäquivalent für eine Betreuungsstunde gemäß der Platzkategorie. Vollzeitäquivalente: U2 0,0376; Ü2 0,0143; SchuKi 0,0123)
· Ebenso können in dieser Zeit keine extra Angebote wie z.B. Ausflüge stattfinden.
· Bei überwiegendem Fehlen von Vollzeitkräften z.B. durch Krankheit oder Fortbildung, kann die Kita kurzfristig ab 14.Uhr geschlossen werden bzw. lediglich 6 Stunden geöffnet sein, damit eine Arbeitspause gewährt bleibt, vorausgesetzt dass …
a) … keine Teilzeitkraft den Dienst kurzfristig übernehmen kann.
b) … alle Kinder anwesend sind und nicht absehbar ist, dass weniger Kinder kommen werden, z.B. durch schulische Ferienzeiten.
· Leitung und stellv. Leitung dürfen nicht gleichzeitig länger in Urlaub (1 – 3 Wochen) gehen.
· Leitung oder stellv. Leitung dürfen im Notfall auch im Urlaub, Krankheit, Fortbildung angerufen werden (nur wenn dies abgeklärt ist!) 
· Fehlt das gesamte Personal im Nestbereich, können die Ü2 Kinder, je nach Entwicklungsstand, kurzfristig zu den Kita-Kindern. Die Kinder unter 2 Jahren müssen dann zu Hause bleiben. (Da die Bezugspersonen fehlen)
· Praktikant*innen, FSJ-ler*innen, TZ-Auszubildende sind in der Anfangszeit und je nach Erfahrungsstand und Einschätzung von Leitungsseite lediglich bis max. 50% als Zusatzkraft zur Unterstützung einer päd. Fachkraft einzuplanen.
· Bei geplantem Urlaub oder Fortbildungsveranstaltungen einer Fachkraft sind alle notwendigen Überprüfungen (evtl.: Arbeitszeitverschiebungen) schon in der Vorplanung durch den Dienstplan abgesprochen und geregelt.
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Folgende Maßnahmen sollen vorbeugend geprüft und umgesetzt werden, um im Bedarfsfall schnell handlungsfähig zu sein. Wir haben für Sie ein Ampelsystem erstellt, an dem Sie die aktuelle Lage bezüglich unserer ergriffenen Maßnahmen täglich ablesen können. Die Ampel hängt (Ort einfügen).
 
In der Regel ergreifen wir in folgenden Fällen die genannten Stufen. Bei längeren Personalausfällen werden weitere Maßnahmen bzw. ein früheres Ergreifen einzelner Maßnahmen überprüft.

Unser Maßnahmenplan ist in mehrere Stufen/Ampelfarben eingeteilt.

1. Stufe/ Ampel zeigt … :
Fehlen von bis 1 - 4 päd. Fachkräfte durch unvorhergesehene Ausfälle
muss am selbigen Morgen durch Leitung (oder bei Abwesenheit durch Frühdienst) geklärt werden: 

1.1.: 	Wie viel Fachkraftstunden fallen für welchen Zeitraum aus?
1.2.:	Wie viele Kinder sind in welchem Zeitraum voraussichtlich anwesend?
(Die Fachkraftstunden und die Anzahl der anwesenden Kinder sollte gemäß der Rechnungsgrundlage auf S.2 überprüft werden, um eine Orientierung zu haben, wie viele Kinder mit welchem Betreuungsumfang bei der aktuellen Personalsituation betreut werden können. Bzw. welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Betreuungsangebot erweitern zu können.) 
1.3.: 	Sind Frühdienst, Mittagessensdienst oder Pausen betroffen? Wer übernimmt die Aufgaben der Fachkraft?
1.4.: 	bei Krankheit einer Vollzeitkraft kann es zu Verschiebungen der Dienstzeiten der Teilzeitkräfte und zum Aufbau von Überstunden der vertretenden Mitarbeitenden kommen.
1.5.: 	Wer kann aus dem Urlaub geholt werden, da er/sie seine Abrufbarkeit 
angekündigt hat.
1.6.:	Sobald der Regelpersonalschlüssel unterschritten ist, muss eine Meldung an das Landesjugendamt und an das Jugendamt erfolgen. Dies ist Trägeraufgabe. (Hier muss stehen, wer die Meldung macht. Rechtlicher Träger? Oder ist es an Leitung delegiert?) Die Meldung erfolgt per Mail, um später einen schriftlichen Nachweis zu haben.

2. Stufe/ Ampel zeigt …:
bei Fehlen ab 5 - 8 päd. Fachkräfte durch Krankheit, geregelte
Fortbildung oder Urlaub

tritt Punkt 1.1. bis 1.6. in Kraft, sowie:
2.1.: 	Leitung und Stellvertretung sind befugt, dass sie zur
Aufrechterhaltung des Betriebs, wenn nötig ab dem ersten Tag
Vertretungskräfte einsetzen. Sie informiert den/die Vorsitzende*n des 
Kindertagesstätten-Ausschusses, den/die Pfarrer*in  und den/ die 
Vorsitzende*n des Elternausschusses per Mail oder Telefon.
(Vertretungskräfte sind der Einrichtung bekannt. Seht keine Vertretungskraft
zu Verfügung darf auch ein Mitarbeitender über eine Zeitarbeitsfirma in Anspruch genommen werden)
2.2.: 	Ist keine Vertretungskraft sofort verfügbar, muss die Öffnungszeit
reduziert werden oder ggf. muss eine Notgruppe errichtet werden (Wie geht diese Information an die Eltern? Per Aushang, Rundruf, mündliche Mitteilung beim Bringen,…?)
(- Eltern müssen diesen Maßnahmen-Plan erhalten und gegenzeichnen)
2.3.: 	Neue Urlaubswünsche können in dieser Zeit nicht berücksichtigt werden.3/7





2.4.: 	Wenn möglich werden die Kinder aus verschiedenen pädagogisch gebildeten Gruppen  zusammengelegt.
· Hierbei muss das Alter und der Entwicklungsstand der Kinder berücksichtigt werden.
· Hierbei muss die Personalquote pro Betreuungsplatz berücksichtig werden.
2.5.:	Leitungszeiten sollten lediglich anteilig wegfallen, um die Maßnahmen des                Maßnahmenplans umsetzen zu können und ausreichend Zeit für die Organisation zu haben.


3. Stufe/ Ampel zeigt …:
fallen mehr als 8- 10 päd. Fachkräfte aus.

trifft Punkt 1.1 bis 2.5 in Kraft, sowie:
3.1.: 	werden mehrere Vertretungskräfte von außen angefordert. 
siehe Punkt 2.1
3.2.: 	sind keine Vertretungskräfte verfügbar und auch keine Zusammenlegung von Kindern in mehrere Gruppen möglich, wird entweder eine Notgruppe eingerichtet oder
3.3.: 	ist eine Notgruppe nicht personell zu besetzen,  wird die Einrichtung vorübergehend geschlossen (per Rundruf an die Eltern). (gibt es hierfür eine Vorgehensweise? Eine Liste im Büro?)
Was meint Notgruppe:
Kinder, deren Eltern eine andere Betreuungsmöglichkeit haben, sollen in dieser Zeit die Einrichtung nicht besuchen. Die Möglichkeit einer Notbetreuung hängt von der Solidarität der Eltern ab: Können die Eltern die Kinder nicht anderweitig betreuen, muss die Kita leider schließen, da die Aufsichtspflicht nicht mehr gewährleistet werden kann. Die voraussichtliche Dauer der Notbetreuung wird außen an der Eingangstür der Einrichtung ausgehängt bzw. den Eltern in geeigneter Form mitgeteilt, beispielsweise per App.












3.4.: 	Personal das dann noch zur Verfügung steht hat folgende Aufgaben und
Optionen:

Verpflichtend!
3.4.1 – Vorbereitungsaufgaben für die Bezugskinder /Projektgruppen
3.4.2 – Lesen von Fachliteratur
3.4.3 -  Weiterführen, Ausarbeiten, Überarbeiten von Aufträgen aus den
 	             Konzeptions- und QE-Themen
3.4.4 – Erledigung weiterer Aufgaben innerhalb der Verfügungszeit
3.4.5 – Urlaub oder Überstunden abbauen

Optional!
3.4.6 – Desinfektion der gesamten Einrichtung inkl. Mobiliar (1 – 2 Tage)
3.4.7 – Aufräumen von sog. „Ecken“ (Teamzimmer, Materialraum,….)

Alle diese Aufgaben und Optionen müssen dokumentiert werden im eigenen Monatszettel/Arbeitsnachweis
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Im Fall eines Personalengpasses muss eine Meldung erfolgen an 
den rechtlichen Träger, Name, Tel., Mailadresse 
den Kita-Ausschussvorsitzende*r, Name, Tel. Mailadresse 
den Elternausschussvorsitzende*r, Name, Tel., Mailadresse
den zuständigen Mitarbeitenden im Landesjugendamt, Name, Tel., Mailadresse
den zuständigen Mitarbeitenden im Kreisjugendamt, Name, Tel., Mailadresse

Die Eltern erhalten mit den Anmeldeformularen ein Informationsschreiben über diesen Maßnahmenplan und die Bekundung über die Möglichkeit, ihr Kind im Falle einer Notgruppe anderweitig betreuen zu können. 


Dieser Maßnahmenplan ist eine Grundlage für die Erteilung der Betriebserlaubnis. Er  
	
· muss jedes Kitajahr neu überprüft werden, da sich der Personalschlüssel ändern kann.
· ist mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (JA) abzustimmen.
· ist dem überörtlichen (LJA) in der jeweils aktuellen Fassung vorzulegen. 

Die regionale Fachberatung der EKHN steht für diesbezügliche Beratung zur Verfügung. 
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Kenntnisnahme/Bekundung:


Personelle Engpässe gehören zum Alltag. Diese müssen innerhalb der Einrichtung geregelt werden. Für die Umsetzung benötigen wir Ihre Unterstützung und hoffen, dass Sie zum Wohl Ihres Kindes mit uns gemeinsam den Maßnahmenplan umsetzen und im Rahmen Ihrer Möglichkeiten unterstützen.

Hiermit nehme ich den Maßnahmenplan der Kita … zur Kenntnis. Ich wurde über die möglichen Konsequenzen informiert.

Im Falle einer Notgruppe durch Personalmangel in der Kita habe ich die Möglichkeit, mein Kind anderweitig zu betreuen.


Ja: 						Nein:



Bitte beachten Sie: Wenn Sie „Nein“ ankreuzen, müssen Sie bedenken, dass bei Besetzung der Notgruppe mit einer größeren Anzahl an Kindern als die zu diesem Zeitpunkt angegebene mögliche Maximalzahl von Seiten der Kita, die Einrichtung schließen muss, da sie aufgrund des Personalmangels nicht der Aufsichtspflicht nachkommen kann.

Diese Angaben sind verbindlich und helfen uns im Notfall eine Telefonliste der Eltern vorliegen zu haben, die mit großer Wahrscheinlichkeit in solch einem Notfall ihr Kind anderweitig betreuen können.


Herzlichen Dank.



………………………………………. 		……………………………………. 
Name des Kindes 			Unterschrift
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Dokumentation der Informationsweitergabe in Notsituationen der Kita …

	Uhrzeit
	Info an
	gesprochen
mit/ Info an

	Vereinbarung
	Kürzel


	8.00
	rechtlichen Träger
	Frau X per mail

	Info über
personellen
Engpass;
Verständigung,
wie Sicherung
Aufsichtspflicht
gewährleistet

	Xyz


	
	Kitaausschuss


	
	
	

	
	Elternausschuss


	
	
	

	
	Landesjugendamt

	
	
	

	
	Jugendamt
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